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Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Informationen zur Landtagswahl am 8. März 2026
Die Wahlbenachrichtigungen zur Landtagswahl am 8. März 2026 
werden Ende Januar/Anfang Februar 2026 an die Wahlberechtig-
ten versendet.
Nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung kann ein Antrag auf Brief-
wahl gestellt werden.
Wir bitten um Beachtung, dass die Briefwahlunterlagen erst nach 
Vorliegen der Stimmzettel bei der Gemeindeverwaltung ver-
schickt werden können.
Sobald die Stimmzettel vorliegen, besteht die Möglichkeit, nicht 
nur die Briefwahlunterlagen zu beantragen, sondern auch direkt 
im Rathaus zu wählen.
In diesem Fall können die Wahlberechtigten ihre Briefwahlunter-
lagen persönlich abholen und vor Ort ihre Stimme abgeben.
Es ist ratsam, die Briefwahl rechtzeitig zu beantragen, um eine 
pünktliche Abgabe der Stimme zu gewährleisten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Wahlscheinantrag bequem per Internet
Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine neben 
den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder schrift-
lich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentierbare Über-
mittlung in elektronischer Form beantragt werden (§ 19 Abs. 1 
Landeswahlordnung).
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlscheines 
per Internet auf unserer Homepage http://www.gutach.de an. 
Den Link finden Sie auf unserer Startseite.
Beim Aufruf des Links zur Landtagswahl erhalten Sie ein Erfas-
sungsformular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung müssen Sie in das Antragungsformular eintragen. 
Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine 
abweichende Versandanschrift senden zu lassen.
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und 
einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rücksei-
te der Wahlbenachrichtigung aufrufen.
Ihre Daten werden hier bereits angezeigt, beim Familiennamen 
nur den Anfangsbuchstaben, gefolgt von einem *. Sie erfassen 
nur Ihr Geburtsdatum und bei Bedarf die abweichende Versand-
adresse.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine 
Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antrags-
daten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis über-
einstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis.
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von 
uns anschließend per Post/Amtsboten zugestellt.

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, 
können Sie auch formlos per E-Mail an klausmann@gutach.de 
einen Wahlschein beantragen.
In diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, 
Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift angeben.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an das 
Wahlamt, Frau Klausmann, unter folgenden Kontaktmöglichkei-
ten, Tel.: 07685/9101-14 oder per E-Mail: klausmann@gutach.de

Amtliche Bekanntmachungen

Gehwegabsenkungsarbeiten
Seit Montag, 19.01.2026, werden im Ortsteil Gutach Geh-
wegabsenkungsarbeiten durchgeführt. Diese finden in den 
nächsten 2 Wochen in der Gartenstraße, Alexanderstraße und 
im Tannenweg statt. Der Verkehr ist dadurch nicht beeinträch-
tigt. Die Fußgänger werden entsprechend umgeleitet.
Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung
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Wasserzähler-Wechsel in der Gemeinde Gutach im 
Breisgau
Ab dem 01.02.2026 werden in der Gemeinde Gutach im Breis-
gau durch unsere Gemeindemitarbeiter, aufgrund Vorschrift des 
Eichamtes Baden-Württemberg, die Wasserzähler ausgewechselt, 
welche im Zeitraum von 2026 bis 2027 ablaufen.
Um die Auswechslung zu erleichtern, werden die Grund
stückseigentümer/-innen gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Zähler ungehindert zugänglich sind.
Auch in diesem Jahr verbaut die Gemeinde Gutach im Breisgau 
Funkzähler, um den Aufwand, die Kosten und die Fehlerquote 
der Ablesungen zu minimieren.
Wer keinen Funkzähler möchte, muss bei der Gemeinde Gutach 
im Breisgau einen Widerspruchsantrag stellen. Dieser ist über die 
Gemeindekasse erhältlich, kasse@gutach.de.
Die Kosten der Ablesung werden den Eigentümer/-innen in Rech-
nung gestellt.
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärzt-
liche und augenärztliche Bereitschafts-
dienst unter Tel. 116 117 zu erreichen.
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle  
der 116117

An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 
0761/120 120 00 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei:� 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst:� 112
Kinderärztlicher Notfalldienst:� 116117
Augenärztlicher Notfalldienst:� 116117
Rufnummer Krankentransport:� 19222
Gift-Notrufzentrale:� 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
� 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 	 20 - 23 Uhr
Mi und Fr 	 16 - 23 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 	 08 - 23 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Mo – Do	 19 - 22.30 Uhr
Fr	 16 – 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen	 08 - 22.30 Uhr

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Sa, So und Feiertage       8 – 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Emmendingen
Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Mo, Di, Do	 19 – 22 Uhr
Mi und Fr	 16 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen	10 – 18 Uhr

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Mi., 28.01. 
Kandel-Apotheke im Gesundheitszent-
rum
Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50

Do., 29.01. 
Waldhorn-Apotheke Sexau
Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75

Fr., 30.01. 
Apotheke am Rathaus Reute
Hinter den Eichen 6, Tel. 07641 91 29 12

Sa., 31.01. 
Kollnauer Apotheke
Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 70 54

So., 01.02. 
Bären-Apotheke Emmendingen
Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 9 78 34 33

Mo., 02.02. 
Stadtapotheke am Marktplatz
Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63

Di., 03.02. 
Schwarzwald-Apotheke, Elzach
Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392

■ TIERÄRZTLICHER  
BEREITSCHAFTSDIENST

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag/Sonntag, 31.01./01.02.2026
Dr. Brodauf, Emmendingen
Gottfried-Keller-Weg 4, Tel. 07641 54636

Seit 01.01.2022 ist ein tierärztlicher Klein-
tiernotdienst eingerichtet, der werktags 
von 18:00 bis 8:00 Uhr besetzt ist und ta-
gesaktuell über den Haustierarzt zu erfra-
gen ist.

■ NOTDIENST FÜR  
STROM/STRASSENBELEUCHTUNG
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FÜR WASSER:
Tel. 0175 6036555 

■ RECYCLINGHOF/GRÜNSCHNITT-
SAMMELPLATZ BLEIBACH
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag 		  13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag 		  9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstr. 8, Waldkirch,  
Tel. 07681 24623,  
Dienstag, Donnerstag 10:00 * 17:00 Uhr  
Erstgespräche nach Vereinbarung

■ EMMA
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1

Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ BERATUNG IM PFLEGESTÜTZ-
PUNKT LANDKREIS EMMENDINGEN 

Kontakt und Terminvereinbarung:
Martina Gebele, Tel. 07641 / 451-3095
Franco Lacerti, Tel. 07641 / 451-3082
Heike Reiß, Tel. 07641/ 451-3091
Nadine Schöpflin, Tel. 07641 / 451-3096
Sabine Wensch-Christ, Tel. 07641 /451-3025

Sprechzeiten Pflegestützpunkt  
Emmendingen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 
8:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 – 18:00 Uhr
Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen
Email: pflegestuetzpunkt@ 
landkreis-emmendingen.de

Außensprechzeiten:
Endingen, Bürgerhaus, Jakobsgässli 4, 
Dienstag 10:00 – 15:00 Uhr  
Fr. Wensch-Christ
Herbolzheim, Rathaus, Hauptstr. 26,  
Donnerstag 15:30 – 18:00 Uhr  
Fr. Reiß, Fr. Gebele
Waldkirch, Rathausinnenhof Generatio-
nenbüro, Montag 12:00 – 16:00 Uhr  
Fr. Schöpflin, Hr. Lacerti

■ KREISSENIORENRAT DES  
LANDKREISES EMMENDINGEN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG FÜR MEN-
SCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)    
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu Fragen, die sich für Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige 
stellen. Die Beratung ist kostenfrei.
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis+Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch 
freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■ ÄRZTLICHE/SOZIALE DIENSTE
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth e.V.,
Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst 
und Kompetenzzentrum Demenz
Waldkirch, Kirchstr. 16, 
Tel. 07681/40720
Geschäftsstelle in Gutach, Uferweg 2,
Tel. 07681/4921515

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Kurzinformation zu Funkzählern
Elektromagnetische Umweltverträglichkeit
Ein aktuelles UMTS-Handy besitzt zum Beispiel eine durchschnitt-
liche Leistung von 250 Milliwatt. Ein GSM-Handy sendet sogar mit 
2000 Milliwatt (mW).
Die funkenden Zähler senden sehr schwache Signale mit einer 
maximalen Sendeleistung von nur 10 mW.
Die Nähe zu Personen beträgt bei Handys 0-5 cm, bei Funkzäh-
lern 0,5-5 m.
Der Zähler hat eine Gesamtsendedauer von 15-800 Sekunden/
Jahr.
Bei einem Telefonat von ca. 20 Sekunden strahlt ein Handy unge-
fähr so viel Energie ab wie ein Funkzähler in einem ganzen Jahr.
Die gesetzlichen Grenzwerte werden somit weit unterschritten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Jugendschutzgesetz
Hier die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, die zu beach-
ten sind:
Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 14, Jugendli-
cher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Der Aufenthalt in 
Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 
gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder er-
ziehungsbeauftragte Person sie begleitet. Dies gilt nicht, wenn 
Kinder oder Jugendliche:
1. 	� an der Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugend-

hilfe teilnehmen oder die Veranstaltung der künstlerischen 
Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.

2. 	 Eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen.
Jugendlichen ab 16 Jahren ist der Aufenthalt in Gaststätten ohne 
Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungs-
beauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens 
nicht gestattet. In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der 
Öffentlichkeit dürfen Branntwein, branntweinhaltige Getränke 
oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger 
Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, andere alkoholi-
sche Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder 
abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. Die 
Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Beglei-
tung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauf-
tragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren 
nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestat-
tet werden. Abweichend hiervon darf die Anwesenheit Kindern 
bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestat-
tet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten 
Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstleri-
schen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.
In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit 
dürfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und 
deren Behältnisse an Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen oder der Kon-
sum nikotinhaltiger Produkte gestattet werden. Die Verantwort-
lichen werden um strikte Einhaltung dieser Bestimmungen ge-
beten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Statistik des Meldeamtes/Standesamtes für 2025
Geburten gesamt
2024 39
2025 44
Sterbefälle
2024 34
2025 42
Eheschließungen beim St.Amt Gutach im Breisgau
2024 19
2025 21
Kirchenaustritte
2024 41
2025 48

Einwohnerzahl der Gemeinde Gutach im Breisgau
Stand männlich weiblich gesamt
31.12.2024 2358 2368 4726
31.12.2025 2400 2401 4801

Grundsteuer und Gewerbesteuer I. Quartal 2026
Am 15. Februar 2026 werden die Grundsteuer- und Gewerbe-
steuervorauszahlungen für das I. Quartal 2026 fällig.
Zu diesen Quartalszahlungen werden keine gesonderten Be-
scheide verschickt. Die Höhe der Grundsteuer bzw. der Gewer-
besteuer ersehen Sie aus den zuletzt zugestellten Jahres- bzw. 
Änderungsbescheiden.
Bitte überweisen Sie die fälligen Beträge unter Angabe des Bu-
chungszeichens, sofern Sie der Gemeindekasse keine Abbu-
chungsermächtigung erteilt haben.
Möchten Sie zukünftig die fälligen Beträge der Gemeinde Gutach 
im Breisgau abbuchen lassen, erhalten Sie bei uns ein entsprechen-
des Formular, rufen Sie an auf der Gemeindekasse 07685/9101-18. 
Sie können die Abbuchungsermächtigung auch auf unserer Home-
page unter dem Reiter Bürgerservice/Online-Formulare finden.
Ihre Gemeindeverwaltung

Hundesteuer 2026
In den vergangenen Tagen wurden die Hundesteuerbescheide 
für das Jahr 2026 an die Hundehalter verschickt.
Die Hundesteuer ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Steuerbescheides zur Zahlung fällig. Wir bitten um Überwei-
sung der Hundesteuer unter Angabe des Buchungszeichens an 
die Gemeinde Gutach im Breisgau, sofern Sie der Gemeindekasse 
keine Abbuchungsermächtigung erteilt haben.
Wir weisen darauf hin, dass jeder, der im Gemeindegebiet einen 
über drei Monate alten Hund hält, verpflichtet ist, diesen inner-
halb eines Monats nach Beginn der Hundehaltung bei der Ge-
meindeverwaltung anzumelden. Die Anmeldung hat schriftlich 
zu erfolgen. Auch ein Wohnortwechsel, sowie der Tod des Hun-
des oder die Veräußerung des Hundes an eine andere Person, 
verpflichtet den Hundehalter, dies der Gemeindeverwaltung mit-
zuteilen. Hierbei muss die gültige Hundesteuermarke zurückge-
geben werden. Ist diese nicht mehr auffindbar, wird eine Gebühr 
von 5,00 Euro berechnet.
An-/Abmeldeformulare sind auch im Internet unter www.gutach.de 
erhältlich.
Wir bitten um Beachtung:
Alle Hunde, die im Gemeindegebiet gehalten werden, haben 
eine Hundesteuermarke der Gemeinde Gutach im Breisgau zu 
tragen. Dies gilt auch für die von der Steuer befreiten Hunde.
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Wir gratulieren allen Jubilaren, besonders den Altersjubilaren, 
recht herzlich, die in dieser Woche ihren Geburtstag feiern und 
wünschen ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit sowie viele 
schöne und gesellige Stunden.
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Herausgeber: Gemeindeverwaltung 
Gutach im Breisgau
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Gemeindeverwaltung
Bürgermeisteramt Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 9101-0, Fax: 07685 9101-25
www.gutach.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten:
Mo. – Fr., 	 08:00 – 12:00 Uhr
Do., 		  14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeister:
Sebastian Rötzer, Tel.: 9101-12, roetzer@gutach.de

Sekretariat:
Yvonne Senger, Tel.: 9101-12, senger@gutach.de

Öffentlichkeitsarbeit:
Hannes Dezulian, Tel.: 9101-37, dezulian@gutach.de

Bürgerbüro:
Jasmin Spitz, Tel.: 9101-20, spitz@gutach.de
Patrizia Sofia, Tel.: 9101-21, sofia@gutach.de

Friedhofsverwaltung:
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, friedhofsverwaltung@gutach.de

Standesamt/Bürgerbüro:
Susanne Klausmann, Tel.: 9101-14, klausmann@gutach.de

Hauptamt:
Jörg Barth, Tel.: 9101-15, barth@gutach.de
Petra Rösch, Tel.: 9101-40, p.roesch@gutach.de
Helga Weber, Tel.: 9101-13, weber@gutach.de

Bauamt:
Wencke Heß, Tel.: 9101-17, hess@gutach.de
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, schindler@gutach.de
Stefanie Resch, Tel.: 9101-24, resch@gutach.de
Ann-Kristin Siemsen, Tel.: 9101-36, siemsen@gutach.de

Wasserversorgung:
Andrik Hoffmann, Tel.: 0175-6036555, wassermeister@gutach.de

Gemeindekasse:
Sabrina Kerschgens, Tel.: 9101-18, kerschgens@gutach.de
Jessica Suhm, Tel.: 9101-19, suhm@gutach.de

Rechnungsamt
Dominik Pfundstein, Tel.: 9101-22, pfundstein@gutach.de
Niklas Wiese, Tel.: 9101-23, wiese@gutach.de

Zweitälerland-Tourismus:
Geschäftsstelle, Tel.: 19433, info@zweitaelerland.de

Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“
Tel.: 9101-77, schatzkiste@gutach.de

Schulen:
SBBZ Elztal-Schule, Tel.: 9101-74, 
elztal-schule@gutach.schule.bwl.de
Grundschule Zweitälerland
Tel.: 07681 8563, grundschule-ztl@gutach.de
Turnhalle Bleibach, Tel.: 9101-78

Grundbuchamt
Das Amtsgericht Emmendingen, Grundbuchamt, 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen,
Telefon: 07641 96587 600 (Zentrale),
Fax: 07641 96587 603,
E-Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de,
ist für alle Grundbuchangelegenheiten zuständig.

Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit einer telefonischen 
Terminabsprache, da nicht alle Ämter dauerhaft besetzt 
sind.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Barrierefrei wählen: Blinden- und Sehbehinderten-
verbände bieten Stimmzettelschablonen zur  
Landtagswahl 2026 an
Barrierefreies Wählen gehört zu den Grundbedürfnissen einer 
demokratischen Teilhabe. Damit blinde und sehbehinderte Men-
schen in Baden-Württemberg ihr Wahlrecht bei der Landtagswahl 
am 8. März 2026 eigenständig und geheim ausüben können, stel-
len die Landesblinden- und Sehbehindertenverbände spezielle 
Hilfsmittel kostenlos zur Verfügung.
Selbstbestimmt in die Wahlkabine
Oftmals sind Menschen mit Seheinschränkungen in der Wahlka-
bine auf fremde Hilfe angewiesen. Um dies zu vermeiden, bie-
ten die Verbände in Baden-Württemberg wieder die bewährten 
Stimmzettelschablonen an. In Kombination mit einer Begleit-CD, 
auf der die Inhalte der amtlichen Stimmzettel aufgesprochen 
sind, ermöglichen diese Hilfsmittel das eigenständige Auffinden 
und Kennzeichnen der gewünschten Kandidaten.
Wer erhält die Unterlagen automatisch?
Personen, die in ihrem Schwerbehindertenausweis das Merkzei-
chen „Bl“ (blind) eingetragen haben, müssen nicht selbst aktiv 
werden. Sie erhalten die Wahlschablone nebst der Informations-
CD automatisch per Post zugeschickt.
Anforderung für Sehbehinderte ohne Merkzeichen „Bl“
Sind Sie selbst sehbehindert oder kennen Sie Personen, die auf-
grund ihrer Seheinschränkung eine Schablone benötigen, aber 
das Merkzeichen „Bl“ nicht besitzen? In diesem Fall können die 
Hilfsmittel kostenlos bei den Blinden- und Sehbehindertenver-
bänden angefordert werden.
Landesweites Servicetelefon: 	 0761 / 36122
Bundesweite Hotline (DBSV): 	 030 / 285387-0
Die Verbände betonen, dass die Barrierefreiheit der Wahl ein 
wichtiger Schritt zur Inklusion ist. „Jede Stimme zählt – und jeder 
Mensch sollte in der Lage sein, diese Stimme ohne fremde Hilfe 
abgeben zu können", so Brigitte Schick, Vorsitzende des Landes-
blinden- und Sehbehindertenverbands Baden-Württemberg e. V.

Projekt „Herbstzeit“:  
Familien für ältere Menschen gesucht
Das Projekt „Herbstzeit“, das eng mit dem Landratsamt Emmen-
dingen kooperiert, sucht Gastfamilien sowie Einzelpersonen oder 
Paare, die älteren Menschen, die aufgrund ihrer altersbedingten 
Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit nicht mehr im ei-
genen häuslichen Umfeld leben können, bei sich zu Hause dau-
erhaft oder vorübergehend aufnehmen und diesen Menschen 
ein familiäres Zusammenleben ermöglichen. Die Gastfamilie er-
hält monatlich ein Entgelt von ca. 1.300 Euro zzgl. Pflegegeld, je 
nach Pflegegrad. Die Pflegepersonen benötigen keine spezielle 
Ausbildung, pflegerische Vorerfahrung ist jedoch von Vorteil. Zur 
Entlastung kann auch ein Pflegedienst hinzugezogen werden. 
Das Pflegeverhältnis wird von der „Herbstzeit gGmbH – Betreutes 
Wohnen für alte Menschen in Familien“ fachlich begleitet.
Weitere Informationen: Am Mittwoch, 4. März 2026 im Büro 
der Herbstzeit (Landvogtei 5 in Emmendingen) zwischen 15:00 
bis 18:00 Uhr, online jeden zweiten Freitag im Monat zwischen 
14:00 und 16:00 Uhr (Einwahllink über: www.herbstzeit-bwf.de) 
oder telefonisch unter: 07641 / 967159-0.

Werdende und frisch gebackene Eltern aufgepasst:
Sie möchten andere Mütter und Väter treffen, Erfahrungen tei-
len und sich gemeinsam in Begleitung der „Frühen Hilfen“ über 
spannende und herausfordernde Themen der ersten Phase des 
Eltern-Seins austauschen? Dann kommen Sie in unsere Eltern-
gruppe „Auf dem Weg zur Elternschaft“. Diese ist ein gemeinsa-
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mes Angebot der „Frühen Hilfen“ und der Elternschule des Kreis-
krankenhauses Emmendingen. Ob alleine oder zu zweit – Sie 
sind herzlich willkommen! Die Kleingruppe findet in einer ent-
spannten und unterstützenden Atmosphäre statt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei, Anmeldung über die Homepage der Elternschule: 
https://kurzlinks.de/0b0f
Zeit: 					     donnerstags, 10:00 – 11:30 Uhr. 
Nächste Termine: 		 05.02.2026, 26.02.2026, 19.03.2026, 
Ort: 					�     Elternschule im Kreiskrankenhaus Emmen-

dingen. 
Teilnehmendenzahl: 	maximal 12 Personen. 
Der Kurs wird von Fachkräften der „Frühen Hilfen“ geleitet. 
Rückfragen gerne an Frau Reichert (Frühe Hilfen): 
07641 451 3205, t.reichert@landkreis-emmendingen.de

Asiatische Tigermücken  
– Nach der Saison ist vor der Saison!
Die Tigermückensaison ist zwar schon beendet, es fliegen keine 
Mücken mehr, doch die Eier der Asiatischen Tigermücke können 
auch bei tieferen Temperaturen der Wintermonate überleben und 
im Frühjahr dann schlüpfen. Daher gilt die Devise: Nach der Sai-
son ist vor der Saison. Denn die Eier der asiatischen Tigermücken 
überdauern den Winter am Innenrand von Wasserbehältnissen, 
in denen sich über die Saison hinweg zumindest zeitweise Wasser 
befand. Deshalb: Gefäße mit einer Bürste kräftig abschrubben, 
Innenrand und Bürste mit Wasser abspülen und das Wasser mit-
samt Abrieb zum Versickern auf die Erde/Wiese schütten, dann 
sind die Eier zerstört. 
Tipp: Heißes Wasser (>60°C) tötet die Eier und Larven ab.

Führerscheinumtausch geht weiter
Führerscheine ohne Ablaufdatum müssen erneuert werden: Der 
Pflichtumtausch von Führerscheinen wird weiterhin fortgesetzt, 
das wird je nach Ausstellungsjahr nach und nach durchgeführt. 
Im aktuellen Schritt werden Kartenführerscheine aus den Jahren 
2002 bis 2004 in einen neuen Kartenführerschein mit Ablaufda-
tum umgetauscht. Für Personen, die noch im Besitz eines unbe-
fristeten EU-Kartenführerscheins dieser Ausstellungsjahre sind, 
endet die Umtauschfrist am 19. Januar 2027. Der Hintergrund 
der Umtauschaktion: Führerscheine sollen künftig EU-weit (EU-
Richtlinie 2006/126/EG) fälschungssicher und einheitlich sein. 
Die neu ausgestellten EU-Führerscheine in Scheckkartenformat 
sind 15 Jahre lang gültig. Für den Umtausch müssen sich Bürge-
rinnen und Bürger an die jeweilige Ortsverwaltung wenden, nur 
Personen mit Wohnsitz in Emmendingen wenden sich bitte an 
die Führerscheinstelle des Landratsamtes Emmendingen.
Folgende Umtauschfristen gelten für die EU-Kartenführerscheine:
2002 – 2004 19. Januar 2027
2005 – 2007 19. Januar 2028
2008 19. Januar 2029
2009 19. Januar 2030
2010 19. Januar 2031
2011 19. Januar 2032
2012 – 18.01.2013 19. Januar 2033

Fahrerlaubnisinhaber- und Inhaberinnen, deren Geburtsjahr vor 
1953 liegt, müssen den Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033 
umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Vortrag „Pflegebedürftig, was nun?“ in Kenzingen
Pflegebedürftigkeit kann Menschen in jeder Lebensphase treffen 
und stellt Betroffene und Angehörige häufig vor große Heraus-
forderungen und vielfältige Fragen. Woher kann ich Unterstüt-
zung und Entlastung bekommen? Wie funktioniert das mit der 
Einstufung in einen Pflegegrad? Welche Leistungen kann ich von 
der Pflegekasse erhalten? Martina Gebele vom Pflegestützpunkt 
Emmendingen beantwortet am Dienstag, 10. Februar 2026 ab 
15:00 Uhr während des Senioren-Cafés diese Fragen in ihrem 
Vortrag. Ort: Evangelisches Gemeindehaus, Offenburger Str. 21, 
Kenzingen. Organisiert wird die Veranstaltung von den evangeli-
schen und katholischen Kirchengemeinden Kenzingen.

Abfallwirtschaft
Altkleiderentsorgung im Landkreis Emmendingen
Im Landkreis Emmendingen wurden in den vergangenen Wochen 
und Monaten von den bisherigen Anbietern mehrere Altkleider-
container abgebaut, sodass es an den noch bestehenden Standor-
ten immer wieder zu Überfüllungen kommt. Die Abfallwirtschaft 
des Landkreises Emmendingen weist deshalb darauf hin, dass an 
sämtlichen Recyclinghöfen im Landkreis (Bahlingen, Elzach, Riegel, 
Sasbach, Denzlingen, Emmendingen, Endingen, Gutach, Herbolz-
heim, Kenzingen, Waldkirch und Teningen) Altkleidercontainer zur 
Verfügung stehen. In den Container gehört ausschließlich saubere 
und tragfähige Kleidung, paarweise gebündelte Schuhe sowie sau-
bere Bett-, Tisch- und Haushaltswäsche. Kleiderstücke, die stark ver-
schmutzt, beschädigt oder zerrissen sind, sowie andere nicht mehr 
tragfähige Textilwaren dürfen nicht in die Container eingeworfen 
werden – diese gehören in die Restmülltonne. Stuhlauflagen, Tep-
piche und Teppichboden werden beim Sperrmüll mitgenommen. 
Wichtig zudem: Kleider aus Säcken, die neben überfüllten Contai-
nern abgestellt werden, können nicht mehr verwertet werden, da 
der Witterung ausgesetzte Kleidung als Abfall gilt und kosteninten-
siv entsorgt werden muss. Die Abfallwirtschaft bittet deshalb darum, 
das Abstellen von Textilien außerhalb der Container zu unterlassen.
Für weitere Informationen oder Rückfragen erreichen Sie die Ab-
fallwirtschaft des Landkreises unter Telefon 07641/451 9700, per 
E-Mail an abfall@landkreis-emmendingen.de oder online unter 
www.landkreis-emmendingen.de.

Naturpark Südschwarzwald

Einladung zum Fachabend Düngung am  
11. Februar 2026 im Gasthaus Kranz in Lausheim
Am 11. Februar 2026 lädt der Naturpark Südschwarzwald e. V. 
Landwirtinnen und Landwirte um 18:30 Uhr – 21:00 Uhr herz-
lich zum Fachabend Düngung ins Gasthaus Kranz in Stühlingen-
Lausheim ein.
Der Abend widmet sich den zentralen Fragen einer effizienten 
und nachhaltigen Düngestrategie. In mehreren praxisnahen Im-
pulsen beleuchten wir:
• 	 organische Düngung und deren optimale Ausbringung
• 	 Güllezusätze und Verfahren zur Aufbereitung
• 	� bedarfsgerechte Ergänzungsdüngung für verschiedene Kul-

turen
Als Referenten begrüßen wir Marcus Schlingmann vom LAZBW 
(Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg) sowie 
Landwirtschaftsberater Hans Koch, die ihre langjährige Erfah-
rung einbringen und konkrete Handlungsempfehlungen für die 
Praxis vorstellen. Im Anschluss bleibt Zeit für Austausch, Fragen 
und Gespräche in offener Runde.
Die Veranstaltung findet im Gasthaus Kranz, Abt-Meister-Straße 
35, 79780 Stühlingen-Lausheim statt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen bitte bis spä-
testens 7. Februar 2026 an hannes.schaeuble@naturpark-sued-
schwarzwald.de oder telefonisch unter 0151 29773361 (auch per 
WhatsApp möglich).
Der Fachabend Düngung ist Teil des Projekts „Wasser, Boden, Ag-
roforst“ des Naturparks Südschwarzwald e. V. Weitere Informatio-
nen unter: www.wasser-boden-agroforst.de

Kindergarten und Schulnachrichten

Kindergarten und 
Freie Schule Elztal e.V.

Besuchs- und Informationstage der Kindergärten
Interessierte Eltern von zukünftigen Kindergartenkindern sind 
herzlich willkommen, sich über das Konzept der Waldorfpädago-
gik zu informieren, sich mit Erzieher:innen auszutauschen und die 
Atmosphäre in den Kindergärten zu erleben. Die Kindergärten der 
Freien Schule Elztal sind für alle interessierten Familien geöffnet 
am Samstag, 31. Januar 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr:
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Wald- und Naturkindergarten, Maxhausweg 4, 79183 Waldkirch, 
und Kindergarten Bienenkorb, Hauptstr. 19, 79183 Waldkirch
Für Eltern, die sich nach der Kindergartenzeit und vor der Ein-
schulung etwas mehr Reifezeit für ihr Kind wünschen, bieten wir 
einen Informationsabend der Brückengruppe an am Dienstag, 
10. Februar 2026, 20:00 Uhr, im Erdgeschoss des Schulhauses 
Maxhaus, Maxhausweg 4, 79183 Waldkirch. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

ZweiTälerLand Elztal & Simonswäldertal

ZweiTälerSteig weiterhin Qualitätsweg
Im Rahmen der Tourismusmesse „CMT“ in Stuttgart zeichnet der 
Deutsche Wanderverband neu- und wiederzertifizierte Quali-
tätswege aus. Der Mehretappenwanderweg „ZweiTälerSteig“ im 
ZweiTälerLand war hier ebenfalls wieder dabei.
Am ersten Messetag der CMT in der Halle der „Fahrrad- & Wander-
Reisen“ wurden Delegationen aus ganz Deutschland empfan-
gen, die im vergangenen Jahr einen Wanderweg kritisch durch 
den Deutschen Wanderverband überprüfen lassen haben. Zum 
mittlerweile sechsten Mal wurde der ZweiTälerSteig auf Herz 
und Nieren überprüft, um weiterhin in den Reihen der „Quali-
tätswege Wanderbares Deutschland“ aufgenommen zu sein. Der 
ZweiTälerSteig verbindet auf über 100 Kilometer in fünf Etappen 
die ZweiTälerLand-Orte miteinander. Zur Urkundenübergabe 
ist eine Gruppe von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
der Schwarzwaldvereine im ZweiTälerLand mitgereist. ZweiTä-
lerLand-Geschäftsführer Julius Müller bedankte sich für deren 
Einsatz: „Nur durch die kontinuierliche Hilfe der vielen Ehren-
amtlichen ist die erneute Auszeichnung möglich und der Wan-
dertourismus im ZweiTälerLand von Erfolg gekrönt.“ Bereits 2011 
wurde der ZweiTälerSteig zum ersten Mal als „Qualitätsweg Wan-
derbares Deutschland“ ausgezeichnet. Alle drei Jahre findet eine 
gründliche Überprüfung des Weges durch die Bestandserfasser 
des Schwarzwaldvereins und des Deutschen Wanderverbandes 
statt. Die Qualitätskriterien gliedern sich in fünf anspruchsvolle 
Bereiche. Neben der Wegbeschaffenheit wird die nutzerfreundli-
che Markierung kontrolliert sowie eine abwechslungsreiche und 
attraktive Landschaft, lokale Sehenswürdigkeiten und die Anbin-
dung an den ÖPNV und die Gastronomie vorausgesetzt.
Bei der Vor-Ort-Begehung durch den Deutschen Wanderverband 
im November vergangenen Jahres konnte der ZweiTälerSteig er-
neut die strenge Qualitätsprüfung meistern. Das ZweiTälerLand, 
welches in Gänze als „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ 
ausgezeichnet ist, setzt damit weiter auf Qualität. Die Rezertifi-
zierung erfolgte mit Fördermitteln des Naturparks Südschwarz-
walds.

 
Die ZweiTälerLand-Delegation mit dem Deutschen Wanderverband 
bei der Urkundenübergabe im Rahmen der CMT.�  
� Foto: ZweiTälerLand

Start des Tourismusjahres auf der CMT
Traditionell läutet die weltgrößte Besuchermesse im Reise- und 
Caravaningbereich „CMT“ in Stuttgart das Tourismusjahr ein. 
Auch 2026 präsentieren sich dort neun Tage lang Reiseziele aus 
aller Welt und Caravaning-Anbieter zeigen die neuesten Trends. 
Das ZweiTälerLand war ebenfalls vertreten, um die Angebote des 
Elztals und Simonswäldertals darzustellen.
Die CMT auf der Messe der Landeshauptstadt bietet für Reisein-
teressierte eine Vielzahl an Informationen zu Urlaubsmöglichkei-
ten aller Art. Neben den Caravaning-Hallen sind in drei Messe-
hallen Reiseziele vertreten. Das ZweiTälerLand präsentiert sich 
zweigeteilt: Auf der Sondermesse „Fahrrad- & Wander-Reisen“ 
an den ersten drei Tagen der CMT mit einem eigenen Stand. ZTL-
Geschäftsführer Julius Müller zum Publikum: „Insbesondere auf 
der Sondermesse ist in großer Zahl eine unserer wichtigsten Ziel-
gruppen im Wandertourismus vorhanden, die sich ganz gezielt 
über die Wanderangebote informieren will.“
Über die gesamte Messelaufzeit ist das ZweiTälerLand mit der Ko-
operation der Schwarzwaldregion Freiburg im Schwarzwalddorf 
vertreten.
Neben dem Hauptnutzen als Verbrauchermesse, ist die CMT auch 
eine zentrale Netzwerkveranstaltung der Tourismusbranche. 
Über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Touris-
mus tauschten sich (v.l.n.r.) Julius Müller (Geschäftsführer Zwei-
TälerLand) mit Christine Schönhuber (Geschäftsführerin Touris-
musmarketing Baden-Württemberg), Tourismusstaatssekretär 
Dr. Patrick Rapp, Ulrike Weiß (Geschäftsführerin Naturgarten Kai-
serstuhl), Thomas Coch (Geschäftsführer Ferienregion Münstertal 
Staufen) und Nadine Jenter (Tourist Info Endingen) am Stand der 
Schwarzwaldregion Freiburg aus.

 
Stand der Schwarzwaldregion Freiburg auf der CMT

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Nachrichten

Sa., 31.01.2026 – Heiliger Johannes Bosco, Priester, Ordens-
gründer (1888)	 	
18:00	 Untersimonswald		� Eucharistiefeier am Vorabend – 

mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
– 1. Seelenamt für Ilse Stratz / 1. See-
lenamt für Maria Allgeier / Lambert 
und Elisabeth Weis

So., 01.02.2026 – 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS		
09:00	 Siegelau				�    Eucharistiefeier – mit Kerzenweihe 

und Blasiussegen – 1. Seelenamt Frie-
da Haberstroh / Wilhelm Haberstroh / 
Schwester Clemens Maria Ruf / Fami-
lie Hermann u. Ludwina Gehring
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10:30	 Gutach				�    Eucharistiefeier – mit Kerzenweihe 
und Blasiussegen – Heinrich Weber 
(von den Senioren Gutach)

18:00	 Emmendingen		�  Eucharistiefeier in der St. Johannes 
Kirche in Emmendingen

Mo., 02.02.2026 – Darstellung des Herrn		
17:00	 Bleibach				    Rosenkranz
18:00	 Bleibach				�    Eucharistiefeier 
								        – anschl. Anbetung u. Beichte
Di., 03.02.2026 – Heiliger Blasius, Bischof von Sebaste in Ar-
menien, Märtyrer (um 316)		
18:30	 Bleibach				�    Eucharistiefeier 
								        – mit Blasiussegen und Kerzenweihe
Mi., 04.02.2026 – Heiliger Rabanus Maurus, Bischof von 
Mainz (856)	 	
08:00	 Obersimonswald		�  Eucharistiefeier – mit Blasiussegen, 

Kerzenweihe u. Weihe vom Agatha-
brot

Do., 05.02.2026 – Heilige Agatha, Jungfrau, Märtyrin in Cata-
nia (um 250)	 	
08:00	 Bleibach				    Laudes
18:00	 Siegelau				    Rosenkranz
18:30	 Siegelau				�    Eucharistiefeier – mit Weihe vom 

Agathabrot
Fr., 06.02.2026 – Heiliger Paul Miki und Gefährten, Märtyrer 
in Nagasaki (1597)	 	
17:00	 Bleibach				    Rosenkranz
18:30	 Gutach				�    Eucharistiefeier – mit eucharisti-

scher Anbetung
Sa., 07.02.2026 – Samstag der 4. Woche im Jahreskreis	 	
13:30	 Untersimonswald		 Rosenkranz in der Agatha-Kapelle
14:00	 Untersimonswald		� Eucharistiefeier zu Ehren der Hl. 

Agatha, Agathakapelle
So., 08.02.2026 – 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS		
09:00	 Obersimonswald		  Eucharistiefeier
10:30	 Bleibach				    Eucharistiefeier
18:00	 Emmendingen		�  Eucharistiefeier in der St. Johannes 

Kirche in Emmendingen

Sänger(innen) für Projektchor gesucht!
Am Sonntag, dem 26. April 2026, feiert die Pfarrgemeinde St. Ge-
org Bleibach das Patrozinium. Für diesen Festgottesdienst suchen 
wir befristet Sängerinnen und Sänger für eine kleine Orgelmesse 
(Charles Gounot oder Wolfram Menschick). Wir wollen diese mit 
dem Dirigenten Waldemar Schlichting einstudieren. Geplant sind 
ca. 9 Wochenproben ab Aschermittwoch, jeweils am Mittwoch- 
oder Donnerstagabend. Der Tag, die Uhrzeit bzw. das Probelokal 
werden noch festgelegt. Wir freuen uns über jede Sängerin 
und jeden Sänger, gerne auch Mitglieder der aktiven und 
auch ehemaligen Chöre aus der näheren Umgebung. Kontakt-
aufnahme bitte über das Pfarrbüro in Gutach (07681-7113 bzw. 
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de).

Termine für die Erstkommunion 2027
Sa., 03.04. Siegelau, So., 04.04. Untersimonswald
Sa., 10.04. Gutach, So., 11.04. in Bleibach
Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo./Di./Do. 10-12 Uhr u. Mi. 16-18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke, Tel. 07681/4943 667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Joseph: Tel. 07685/9139 635
pater.joseph@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79263 Untersimonswald
Mo./Do. 9-11.30 Uhr u. Di. 16-18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Lucia Emmanuel
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Gemeindereferentin Cornelia Nagel
Tel. 07683 919 842, cornelia.nagel@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de www.kath-elz.de

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde
Kollnau-Gutach

Termine Ev. Kirchengemeinde Zweitälerland (Predigtbezirke 
Waldkirch und Kollnau)

Mi., 28.01.
18:30 Uhr - 	 Ökum. ANgeDACHT, Kirche St. Georg Bleibach
Do., 29.01.
19:30 Uhr - 	 Bibelgesprächskreis, Ev. GH Kollnau, D. Scherle
19:30 Uhr - 	 NEXT Jugendkreis, Ev. GH Waldkirch
So., 01.02.
09:00 Uhr - 	� Gottesdienst mit Abendmahl, Ev. GH Kollnau, Pfr. 

Hanser
10:00 Uhr - 	� Gottesdienst mit den Konfirmanden, Ev. Kirche 

Waldkirch, Pfr.in Klause
Di., 03.02.
19:30 Uhr - 	 Bibelgesprächskreis, Ev. GH Kollnau, L. Uth
Do., 05.02.
16:00 Uhr - 	 Spielgruppe 0-4 Jahre, Ev. GH Kollnau
19:30 Uhr - 	 NEXT Jugendkreis, Ev. GH Waldkirch
So., 08.02.
09:00 Uhr - 	� Gottesdienst, anschl. Kirchcafé, Ev. Kirche Wald-

kirch, Pfr. i. R. Jost
10:00 Uhr - 	� Familiengottesdienst mit Taufen, Ev. GH Kollnau, 

Pfr.in Klause

Vereinsnachrichten

Seniorentreff Bleibach

Liebe Senioren, liebe Seniorinnen,
das neue Jahr 2026 hat begonnen und wir freuen uns wieder ein 
interessantes Programm vorstellen zu können.
Die beiden ersten Termine sind am 4. März 2026 – Treffpunkt 
Sonnenkeller Bleibach, Vortrag der Polizei zum Thema Handy, Be-
trug ... und am 22. April 2026 – da haben wir eine Halbtagesfahrt 
ins Tabakmuseum in Mahlberg geplant.
Bitte meldet euch an, damit wir besser planen können. Auch 
neue Interessierte sind herzlich willkommen.
Einzelheiten geben wir noch rechtzeitig bekannt.
Barbara (Tel. 550), Conny (Tel. 540) und Sonja (Tel. 1341).

Bürgertreff Sonnenkeller Bleibach e.V.

Unsere Öffnungszeiten im Februar 2026
Für Stammtische immer donnerstags von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr.
01.02.26 ab 11:30 Uhr: 	� Narrenparty mit DJ Cuppa am Silber-

klopfer - Jubiläum
12.02.26, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr: 	 Närrisches Vorglühen
17.02.26, 18:30 Uhr: 		  Fasnetausklang
26.02.26, 19:00 Uhr: 		�  Pub-Quiz „Let's get quizzical“ 
							       (Anmeldung an 
							       buergertreff.sonnenkeller@gmail.com)
28.02.26, 19:30 Uhr: 		�  Drink & Paint (Anmeldung an buerger-

treff.sonnenkeller@gmail.com)

NUSSBAUM.de
Deinem Verein auf

Mehr von
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Freundeskreis Schwimmbad Gutach e.V.

 
� Plakat: N.R.

Kath. Frauengemeinschaft / 
kfd Siegelau

Gemeinsames Palmenbinden
… 	�du willst für dein Kind einen Palmen binden, hast das aber 

noch nie gemacht?
… 	�oder du musst sowieso noch Papier falten und hast Lust auf 

Gesellschaft?
Dann komm doch am Mittwoch, 04. Februar 2026, um 19:00 Uhr 
ins Haus der Vereine in Siegelau (1. OG).
Egal, ob Anfänger, Profi oder einfach nur zum Quatschen, wir 
freuen uns auf dich!
Um besser planen zu können, bitten wir um eine Anmeldung bis 
30. Januar 2026 bei: 
Sylvia Fahrländer, 	07685/913301, oder 
Franziska Boland, 	07685/908464.

KK Schützenverein
Gutach e.V.

Erweiterte Öffnungszeiten im Schützenkeller
Vom 19.01.2026 - 05.02.2026 ist der Schützenkeller von Diens-
tag bis Freitag geöffnet.

Narrenzunft „Der Silberklopfer“ e.V.

Geburtstagsumzug 60+1 der Bleibacher Silberklopfer
Am kommenden Sonntag, 01.02.26, ist es endlich so weit!
Die Narrenzunft Bleibach „Der Silberklopfer“ e. V. feiert ihr 61-jäh-
riges Bestehen mit einem großen Geburtstagsumzug!
Hier haben wir für euch noch mal alle wichtigen Informationen 
zusammengetragen:
Programm
11:11 Uhr: 	Eröffnung Narrendorf & Zuntmeisterempfang
14:11 Uhr: 	Geburtstagsumzug
Danach: 	 fröhliches Narrentreiben im Narrendorf
Umzugsaufstellung
1. 	 NZ Bleibach „Der Silberklopfer“ e. V.
2. 	 NZ Bleibacher Leimedeyfel e. V.
3. 	 NZ Johlia vom Vögelestei 1925 e. V.
4. 	 NZ D'r Oberwindener Spitzbue e. V.
5. 	 Zwulcher NZ Merdingen e. V.

6. 	 Denzlinger NZ der Welschkorngeister e. V.
7. 	 Burghexen Waldkirch e. V.
8. 	 NZ „Niederwindemer Schindeljockel“ e. V.
9. 	 NZ Kollnau 1957 e. V.
10. 	Stein-Krähen-Hexen Kollnau e. V.
11. 	Buchholzer Narrengemeinschaft e. V.
12. 	NZ Suggental s'Schreckli e. V.
13. 	NZ „Glottertäler Triibl“ e. V.
14. 	NZ d'Simiswälder Hohwaldgeischter 1995 e. V.

Narrendorf

 
� Plakate: Narrenzunft Bleibach „Der Silberklopfer“ e. V.
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1. & 2. 	AC Gutach-Bleibach e. V.
3. 		  Stein-Krähen-Hexen Kollnau e. V.
4. 		  OK Eventgastronomie
5. 		  Elztäler-Felsehexe Waldkirch e. V.
6. 		  Vogelfreunde Emmendingen und Umgebung e. V.
7. 		  Grottenwald-Dämonen Bleibach 2004 e. V.
8. 		  Trachtenkapelle Musikverein Bleibach e. V.
9. 		  WG Buchholz-Sexau eG
10. 		 Schwarzwaldhotel Stollen
11. 		 Partycrew Narhalla GbR
12. 		 SC Gutach-Bleibach e. V.
13. 		 Pfarrgemeinde Bleibach
14. 		 Freiwillige Feuerwehr Gutach Abt. Bleibach
15. 		 Bürgertreff Sonnenkeller e. V.
16. 		 Holzöfele Flammkuchen
17. 		 Dream-Team Siegelau e. V.
18. 		 Trachtenverein Bleibach e. V.
19. 		 Grottenwald-Dämonen Bleibach e. V.
20. 		 AC Gutach-Bleibach e. V.

Umzugsstrecke
Aufstellung in der Dorfstraße, Höhe Gasthof Schwarzwälder Hof
Strecke: Simonswälderstraße > Dorfstraße > Schulstraße
Auflösung/Narrendorf in der Schulstraße an der Festhalle
Sonstiges
•	 Anwohner sollten beachten, dass am Sonntag, 01.02.26, ganz-

tägig absolutes Halteverbot entlang der Umzugsstrecke gilt. 
Die Zufahrt zur Umzugsstrecke wird ab 12:00 Uhr nicht mehr 
möglich sein.

•	 Umzugspins sind an den Hauptzugängen für 4 € erhältlich
•	 Wir freuen uns über zahlreiche Besucher, geschmückte Häuser 

und ein tolles Fest!
•	 Weitere Infos findet Ihr auf unseren Social-Media-Kanälen oder 

auf www.silberklopfer.de
Euer Narrenrat!

Förderverein Narrenzunft Johlia vom 
Vögelestein 1925 Gutach im Breisgau e.V.

WIR FREUEN UNS AUF EUCH

 
Euer Förderverein der Narrenzunft Gutach e. V.�  
� Plakat: Antje Zimmermann

Aus den Nachbargemeinden

Einladung zur Mitgliederversammlung
Zur Mitgliederversammlung des Fördervereins Krankenhaus 
Waldkirch e. V. (BDH-Klinik) sind Sie herzlich eingeladen am 
Dienstag, 03.02.2026 um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum St. 
Margarethen – kleiner Saal Kirchplatz Waldkirch.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung und Anwesenheitsliste
2. 	 Grußwort von OB Michael Schmieder
3. 	 Tätigkeitsbericht des Vorstands über 2025 u. Aussprache
4. 	 Kassenbericht über 2025 (Frau Angelone, Herr Glaser)
5. 	 Bericht der Kassenprüfer (Frau Angela Viesel, Herr Dold)
6. 	 Entlastung der Kassiererin und des gesamten Vorstands
7. 	 Wahl eines Wahlleiters
8. 	 Neuwahl für das Amt des Kassierers bzw. der Kassiererin
9. 	 Wahl zweier Vorstandsmitglieder
10.	�Genehmigung der Förderprojekte: Steilhangbepflanzung am 

Klinikeingang und des überdachten Fahrradports für das Per-
sonal sowie des Haushaltsplans 2026

11.	Aktuelles zur BDH-Klinik Waldkirch (Dr. Koehler, Dr. Schwab)
12.	Anträge und Vorschläge aus der Versammlung für 2026
13.	Verschiedenes und Termine
Anträge können Sie gerne bis zum 30.01.26 bei dem Vorsitzen-
den einreichen.
Um zahlreiches Erscheinen möchten wir wegen anstehender 
Wahlen bitten.
Mit herzlichen Grüßen
die Vorsitzenden
Dr. Karlfranz Koehler, Bahnhofplatz 7, 79183 Waldkirch
Tel.: 07681 / 22213
Barbara Thien, Brunnenweg 2, 79183 Waldkirch
Tel.: 07681 / 3346
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Das schönste Geschenk?  
Glückliche und für Bildung dankbare Kinder!   
Lasst uns gemeinsam eine Schule in Togo bauen!

Anzeige

> White Angel for Fly and Help Nürburg-
ring Schule in Djigbe.

> Kerstin Albrecht bei der Schuleröff-
nung in Togo.

Mit Ihrer Spende an die Reiner Meutsch Stiftung 
FLY&HELP ermöglichen Sie eine weitere Schule in 
Togo.  White Angel for Fly and Help konnte Ende 2024 
mehrere Schulen in Togo eröffnen. Bei einer Vorort 
Besichtigung überzeugten wir uns davon, wo die Hil-
fe am nötigsten ist. Es waren bewegende Feierstun-
den. Dankbare Lehrer, Eltern und Kinder zeigten die 
Freude über eine selbstbestimmte Zukunft dank Bil-
dung im Heimatland. Ausreichend Unterrichts- und 
Verwaltungsräume, ein Lager sowie sanitäre Einrich-
tungen vervollständigen die Schule. 

Jeder Euro zählt und hilft! Für eine Spende an 
FLY&HELP ab 500.- Euro wird zur Schuleröffnung 

eine Schulbank mit ihrem Wunschnamen personali-
siert. Mit einem Betrag ab 1500.- Euro steht Ihr Name 
bei Eröffnung auf dem Eingangsschild der Schule. 

Die Stiftung FLY&HELP eröffnete im September 2025 
die 1000. Schule. Stiftungsgründer Reiner Meutsch 
trägt die Verwaltungskosten und ermöglicht somit, 
dass jeder gespendete Euro 1:1 in die Projekte fließt. 
Nachhaltig werden die Schulen auch in der Zukunft 
weiter unterstützt. Wir beschließen vor Ort in Togo 
wo der größte Bedarf an einer weiteren Schule ist 
und wie das Projekt gebaut und betreut wird.

Für mehr Infos zu den 
Projekten oder um uns 
via PayPal/Überweisung 
direkt zu unterstützen,  
scannen Sie den QR-Code.

Spendenkonto:
Stiftung FLY & HELP Westerwald Bank eG
IBAN: DE94 5739 1800 0000 0055 50   BIC: GENODE51WW1
Verwendungszweck 1: White Angel for Fly and Help
Verwendungszweck 2: Quittung an : Adresse des Spenders, um eine Spendenbescheinigung (ab Spenden-höhe von 
50 Euro) ausstellen zu können.

Oder scannen Sie den oberen QR Code auf der rechten Seite.

 Kontakt zum Projekt

> Auf der Schulbank kann ihr Name  
stehen, oder sogar auf dem Schulschild.

Video Doku Togo
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AUTO UNTERRICHT

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

Ihre Immobilie in besten Händen!

Wir von GARANT Immobilien sind die Experten beim 
Verkauf und bei der Vermietung von Wohnungen, 

Häusern sowie Gewerbeimmobilien und Grundstücken. 
Dank unseres Rundumservices gelangen Sie von der 

Wertermittlung bis hin zum Vertragsabschluss mit dem 
bestmöglichen Ergebnis.

Rufen Sie uns an! Mit uns kann man reden.

Telefon 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Emil-Haag-Straße 27 
71263 Weil der Stadt 
Fon 07033 5266 75 
info@brigitte-nussbaum.de

Mönsheim
Grundstück

m
it Potenzial

Investieren.  
Bauen. Profitieren.
Zum Verkauf steht ein großzügiges Baugrundstück (ca. 1.320 m²) 
in zentraler, verkehrsgünstiger Lage von Mönsheim. Das Grund-
stück ist nach Bebauungsplan be baubar, eine genehmigte Pla-
nung für zwei Mehr familienhäuser mit je drei Wohneinheiten 
liegt bereits vor – sofort startklar für Ihr Projekt!

Ob Bauträger, Projektentwickler oder Privatinvestor – hier eröff-
nen sich attraktive Perspektiven. 

Profitieren Sie von den aktuellen steuerlichen Abschreibungsmög-
lichkeiten (AfA) für Neubauten, die sowohl private Investoren als 
auch Bestandshalter erheblich entlasten können.

Ein Standort mit Zukunft: Nähe zu Pforzheim und Stuttgart, gute 
Infrastruktur, solide Nachfrage nach Wohnraum.

Ein Projekt, das sich wirtschaftlich und steuerlich lohnt!

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch Wohn-/Reisemobile,
CABRIOLETS, SPORTWAGEN, SUVs,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

NUSSBAUM 
JETZT AUCH AUF 
WHATSAPP

GLOCKE 
AKTIVIEREN 

JETZT  
KANAL
FOLGEN

Mit dem neuen WhatsApp-Kanal 
von NUSSBAUM.de erhalten Sie 
die wichtigsten Meldungen aus 
Baden-Württemberg –  kurz,  
kompakt und direkt aufs Handy.


